Überschreitung der Beihilfesätze                                   ------------------------------------
                                                                                                    (Ort und Datum)


Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ihrem Schreiben vom________ teilen Sie mir mit, dass eine volle Erstattung meiner physiotherapeutischen Behandlung nicht möglich sei, da die beihilfefähigen Höchstsätze überschritten würden.
Der von mir mit Ihnen abgeschlossene Tarif enthält jedoch keinerlei Hinweis auf eine Begrenzung der Heilmittelerstattung. Folglich besteht auch bei einer Überschreitung der beihilfefähigen Höchstsätze ein uneingeschränkter Erstattungsanspruch. 
Laut der Presseerklärung des Bundesministeriums des Inneren vom 07.02.2004 sind die Höchstsätze der Beihilfe im Bereich der Heilmittel nicht kostendeckend und können daher nicht maßgeblich für die Erstattungshöhe einer privaten Krankenversicherung sein. Die aktuelle Rechtsprechung- bis hin zum Bundesgerichtshof (BGH)- bestätigt diese Auffassung.
Darüber hinaus beziehen sich die Beihilfehöchstsätze ausschließlich auf das Erstattungsverhältnis zwischen einem Versicherten des öffentlichen Dienstes und seiner Beihilfestelle und haben keinerlei Relevanz für das Vertragsverhältnis oder den Kostenanspruch gegenüber einer privaten Krankenversicherung.
Aus den genannten Gründen verstoßen Sie mit Ihrer Ablehnung gegen den geschlossenen Versicherungsvertrag. Sie sind nicht berechtigt, die Höhe meiner Heilmittelkosten einseitig und ohne vertragliche Grundlage zu begrenzen. 
Ich bitte daher, eine gerichtliche Klärung des Sachverhalts zu vermeiden und die ausstehende Erstattung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

_________________________ (Name, Vorname) 

________________________(Unterschrift)

